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Besser gut gebaut



Preisliste Dösingen 2026  Bestellannahme: 08344/9203-16

Art. Nr. Bezeichnung Korngröße
Spez. 

Gewicht
 Netto Preis 
Euro/Tonne 

4009 Kabelsand 0/1 1,50 14,70 €           
4020 Natursand gewaschen* 0/4 1,90 21,00 €           
4023 Sand gewaschen (Estrichsand, Betonsand) 0/4 1,90 21,00 €           
4021 Sand gewaschen (Estrichsand) 0/8 1,90 21,00 €           
4042 Edelbrechsand gewaschen* 0/2; 0/5 1,45 16,80 €           

4430/4431 Betonkies* (Kiesgemisch gewaschen) 0/16; 0/32 1,80 17,20 €           

4030 Riesel gewaschen* 4/8 1,65 12,90 €           
4130 Kies gewaschen* 8/16 1,65 13,20 €           
4230 Kies gewaschen* 16/32 1,65 12,90 €           

4240/4253/4251 Edelsplitt gewaschen* 2/5; 5/8; 8/11 1,65 16,60 €           
4341/4440 Edelsplitt gewaschen* 11/16; 16/22 1,65 16,60 €           

4255/4254/4256 Sand-Splitt-Gemisch 0/5; 0/8; 0/11; 0/16 1,65 17,70 €           

4141 Planierkies (Feldwegekies) 0/22 1,70 13,20 €           
4241 Bankettkies 0/16; 0/22 1,70 13,20 €           

4453/4450 Brechkies TL SoB-StB 0/16; 0/22 1,70 13,20 €           
4451/4452 Brechkies TL SoB-StB 0/32; 0/45 1,70 13,20 €           

4340 Grobschotter ungewaschen 32/x 1,50 11,90 €           

4050 Wandkies 0/x 1,85 11,30 €           
4052 Frostschutzkies TL SoB-StB 0/63 1,85 11,30 €           
4051 Frostschutzkies 0/36 1,85 12,50 €           
4150 Auffüllkies 0/x 1,85 9,60 €             
4540 Steine, Findlinge 22,30 €           

4060 Humus 11,40 €           
4061 Humus gesiebt 29,40 €           

4260 RC- Beton** RC1 0/45 6,20 €             
4261 RC- Baustoffgemisch** RC1 0/45 4,80 €             
4263 RC- Asphalt** 0/22; 0/36 5,60 €             

1,00 €             
4002 Wiegegebühr 8,00 €             

* nach DIN EN 12620 und DIN EN 13139

Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen für Sand und Kies
Die ausgewiesenen Preise sind Nettopreise "verladen" ab Werk Dösingen.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Kleinmengenzuschlag für Abholungen unter 1,0 to: pauschal € 3,00.
Bei Rechnungen bis zu einem Nettobetrag von € 50,00 fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 3,00 an.
Bei einem Nettowarenwert unter € 50,00 wird kein Skonto gewährt.
Maut- und Energiekostenzuschlag bei Zulieferungen: € 1,50 / to.
CO² Abgabe bei Anlieferung und Abholung von Sand und Kies: € 1,50 / to.

Sand und Kies

Sand

Kies

Zuschlag bei Verladung von Sand-, Kies- und Splittmaterial in den 
Transportmischer. Kiesgröße <32,1 mm

**die Recyclingprodukte sind fremdüberwacht und zertifiziert durch die "QUBA GmbH"
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Preisliste – Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB)
Schmid Kies- und Betonwerk GmbH, Dösingen

Hinweis zur Preisliste:
Diese Preisliste gilt ausschließlich in Verbindung mit den nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der Schmid Kies- und 
Betonwerk GmbH, Dösingen. Mit Auftragserteilung, Abruf, Lieferung oder Abnahme der Ware erkennt der Käufer diese Preisliste einschließlich der AGB 
als verbindlich an.

1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche Lieferungen von Transportbeton, Zuschlagstoffen, Sand, Kies und sonstigen 
Baustoffen. Sie gelten sowohl gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB) als auch gegenüber Verbrauchern (§ 13 BGB), sofern nicht ausdrücklich  
unterschieden wird. Die AGB sind integraler Bestandteil der Preisliste.

2. Preise und Preisbestandteile
Die in der Preisliste ausgewiesenen Preise verstehen sich netto zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Neben dem Grundpreis 
können Zuschläge anfallen, insbesondere für Kleinmengen, Sonderrezepturen, Wartezeiten, Stillstand, Pump- und Förderleistungen, sowie Lieferungen 
außerhalb der Regelarbeitszeiten (Nacht, Samstag, Sonntag, Feiertag). Maßgeblich ist stets die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Preisliste.

3. Lieferung, Wartezeiten und Stillstand
Liefertermine gelten als annähernd vereinbart. Der Käufer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Baustelle zum vereinbarten Zeitpunkt anfahr- und  
entladebereit ist. Wartezeiten, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, sowie Stillstandszeiten werden gemäß Preisliste berechnet. Als Wartezeit gilt jede 
Zeitspanne, in der das Fahrzeug nach Ankunft nicht unverzüglich entladen werden kann.

4. Gefahrübergang
Gegenüber Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit Beginn der Entladung, spätestens 
jedoch mit Herstellung des Transportbetons, auf den Käufer über. Gegenüber Verbrauchern geht die Gefahr erst mit Übergabe der Ware an den  
Verbraucher über.

5. Gewährleistung
Der Verkäufer gewährleistet die Lieferung nach den jeweils geltenden technischen Normen und Vorschriften. Unternehmer haben die Ware unverzüglich 
zu untersuchen und erkennbare Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen (§ 377 HGB). Unterbleibt die Anzeige, gilt die Ware als genehmigt. Für  
Verbraucher gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte mit einer Frist von 24 Monaten ab Übergabe.

6. Haftung
Der Verkäufer haftet uneingeschränkt bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Bei einfacher  
Fahrlässigkeit ist die Haftung auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt. Gegenüber Verbrauchern bleiben die gesetzlichen  
Haftungsvorschriften unberührt.

7. Zahlungsbedingungen
Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der Preisliste. Rechnungen sind innerhalb von 21 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei 
Zahlungen, die innerhalb der ersten 8 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen, gewähren wir auf den reinen Warenwert 2 % Skonto. Die Skontierung setzt 
voraus, dass der Käufer unsere übrigen Forderungen restlos erfüllt hat und darf erst nach Abzug von etwaigen Rabatten, Transportkosten usw. erfolgen. 
Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsregelungen gemäß § 288 BGB.

8. Gerichtsstand und Schlussbestimmungen
Gerichtsstand für Kaufleute ist der Sitz des Verkäufers. Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Sollten einzelne Bestimmungen  
unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.




